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1.  Anwendung 
Alle unsere Verkäufe, Lieferungen und Projektierungen unterliegen 
vollumfänglich den nachstehenden Bedingungen, soweit sie nicht durch 
andere schriftliche Vereinbarungen abgeändert oder ergänzt worden sind. 

2.  Angebote 
Unsere Angebote sind zeitlich befristet, entweder gemäss den 
gesetzlichen Regeln oder laut den besonderen Angaben in den 
Angeboten selbst. Unsere Angebote sind vertraulicher Natur und dürfen 
nur solchen Personen zur Einsicht überlassen werden, welche diese 
tatsächlich bearbeiten. An allen Zeichnungen, Entwürfen, Schemas und 
Kostenvoranschlägen behalten wir uns die Eigentums- und 
Urheberrechte vor. 
Die Angebote sind gültig vorbehältlich positivem Bonitäts-
prüfungsergebnis. 

3.  Preise und Zahlungsbedingungen 
Die Preise verstehen sich in Schweizer Franken, exklusive Versand und 
Transport, Versicherung und Verpackung. 
Die Rechnungen sind zahlbar innert 30 Tagen, rein netto. Die MWSt ist in 
den Preisen nicht inbegriffen. 
Die Aufrechnung mit von uns bestrittenen und / oder nicht rechtskräftig 
festgestellten Gegenansprüchen des Bestellers ist nicht statthaft. Ein 
Zurückhaltungsrecht kann der Besteller nur aufgrund von 
Gegenansprüchen aus demselben Vertrag geltend machen. 

4.  Zahlungsverzug 
Bei Verzug werden Verzugszinsen in der Höhe berechnet, die wir für in 
Anspruch genommene Geschäftskredite während der betreffenden Zeit 
bezahlen, bei Stundung Zinsen in banküblicher Höhe. 

5.  Verpackung, Versand und Transport 
Bei Fehlen besonderer Vereinbarungen erfolgen Verpackung und 
Versand nach unserer Wahl. 
Sämtliche Lieferungen erfolgen auf Rechnung und Gefahr des Kunden. 

6.  Lieferfristen 
Die besonders zu vereinbarende Liefer- / Leistungsfrist beginnt mit 
Vertragsabschluss, jedoch nicht vor der vollständigen Beibringung der 
vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben 
sowie nicht vor Eingang einer evtl. vereinbarten Anzahlung. Die 
Einhaltung der Liefer- / Leistungsfrist durch uns setzt in jedem Fall die 
Erfüllung der Vertragspflichten durch den Besteller voraus. 
Die Lieferzeit ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der 
Liefergegenstand unser Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft 
mitgeteilt ist. 
Nachträge, Änderungs- oder Ergänzungswünsche des Bestellers 
verlängern die Liefer- / Leistungszeit angemessen. Liefer- und 
Leistungszeiten werden ebenso verlängert durch höhere Gewalt, 
Arbeitskämpfe, Streik, Aussperrung, Verzögerung in der Anlieferung 
wesentlicher Rohstoffe, Materialien oder Teile. Dasselbe gilt, wenn die 
genannten Umstände in für uns unvorhersehbarer Weise bei unseren 
Unterlieferanten eintreten. 
Eine aus obigen Gründen entstandene Lieferverzögerung gibt dem 
Besteller nicht das Recht, auf die Lieferung zu verzichten oder 
Entschädigungen für direkten oder indirekten Schaden zu beanspruchen. 
Teillieferungen sind zulässig. 

7.  Abnahmeverzug  
Nimmt der Besteller den Vertragsgegenstand nicht fristgemäss ab, so 
sind wir berechtigt, ihm eine angemessene Nachfrist zu setzen, nach 
deren Ablauf der gesamte Betrag in Rechnung gestellt wird. 

8.  Garantie (Gewährleistung) 
Unsere Garantie erstreckt sich von der Inbetriebnahme der Anlage an auf 
alle während der Dauer von 6 Monaten allenfalls auftretenden Mängel, die 
nachweisbar ihre Ursache in Materialfehlern oder fehlerhafter Fabrikation 
haben und ist auf Nachbesserung beschränkt. Von der Garantieleistung 
bleiben insbesondere Schäden ausgeschlossen, die durch 
unsachgemässe Behandlung entstehen. Für Änderungen oder 
Reparaturen, die nicht durch unsere eigenen oder durch von uns 
bezeichnete Fachleute vorgenommen wurden, können wir keine Haftung 
übernehmen. 

 
Offensichtliche Mängel sind unverzüglich nach Empfang der Lieferung / 
Leistung, nicht offensichtliche Mängel sind ebenfalls unverzüglich nach 
Entdeckung schriftlich zu rügen. 
Unsere Service- und Wartungsleistungen sind in separater Vertragsform 
festgehalten. 

9.  Gewährleistung für Software-Programme 
Sind die Teile des Vertragsgegenstandes Softwareprogramme, so gilt Ziff. 
8 mit der Massgabe, dass der Besteller zur Kenntnis nimmt, dass es nach 
dem Stand der Technik nicht möglich ist, ein von Fehlern völlig freies 
EDV-Programm zu erstellen. Diesbezüglich wird gewährleistet, dass 
Programme und Dokumentationen nicht mit Mängeln behaftet sind, die 
den Wert oder die Tauglichkeit für den gewöhnlichen oder nach dem 
Vertrag vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder mindern. Eine 
unerhebliche Minderung des Wertes oder der Tauglichkeit bleibt ausser 
Betracht. 

10.  Montage und Installation 
Die notwendigen Vorbereitungen und Installationen für eine Anlage hat 
der Besteller gemäss unseren Anweisungen auszuführen, damit für die 
Montage der Anlage die erforderlichen Vorarbeiten abgeschlossen sind. 

11.  Annullierung 
Die Annullierung von Aufträgen setzt unser ausdrückliches Einverständnis 
voraus. Sämtliche Aufwendungen, welche im Rahmen des Auftrages 
erbracht wurden, sowie allfällig entgangene Gewinne sind vom 
Auftraggeber vollumfänglich zu vergüten. 

12.  Eigentumsvorbehalt 
An allen verkauften Produkten behalten wir uns bis zum Eingang des 
vollen Kaufpreises das Eigentumsrecht vor und sind berechtigt, eine 
entsprechende Eintragung ins zuständige Eigentumsvorbehaltsregister zu 
veranlassen. 

13.  Haftung 
Soweit gesetzlich nicht etwas anderes zwingend vorgesehen, ist unsere 
Haftung für unmittelbare Schäden auf den Netto-Auftragswert beschränkt. 
Unsere Haftung für mittelbare und/ oder Mangelfolge- Schäden ist 
ausgeschlossen. 

14.  Erfüllungsort, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit 
Für Abschlüsse und Verträge gilt als Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Baden. Unsere Verträge unterliegen schweizerischem Recht. 
Sollten einzelne Teile dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam 
sein, so berührt das die Wirksamkeit des Vertrages insgesamt und der 
übrigen Teile der Verkaufs- und Lieferbedingungen nicht. Der Käufer und 
wir verpflichten uns, etwa unwirksame Bestimmungen durch rechtlich 
wirksame Bestimmungen zu ersetzen, die den mit der Regelung 
erstrebten wirtschaftlichen Erfolg zu erreichen geeignet sind. 

15. Hinweise zum Datenschutz 
Innerhalb des Allegion Konzerns, zu dem auch die Firma Allegion 
International AG gehört, werden Ihre beruflichen Kontaktdaten erhoben, 
verarbeitet und genutzt. Typische Nutzungen dieser Daten sind die 
Kommunikation (telefonisch, schriftlich und per E-Mail) im Rahmen der 
jeweiligen Auftragsabwicklung/ Informationen zu neuen Updates und über 
Produkte von Allegion sowie freiwillige Kundenzufriedenheitsumfragen 
und dergleichen mehr. Eine Datenübermittlung in Länder ausserhalb der 
EU/ des EWR erfolgt nur im Rahmen eines berechtigten Interesses und 
nur an konzernangehörige Unternehmen, bzw. an deren vertraglich 
beauftragte Dienstleistungsunternehmen. Geeignete Massnahmen 
gewährleisten die jederzeitige Wahrung datenschutzrechtlicher 
Befugnisse der betroffenen Personen. Sie können sicher sein, dass wir 
mit Ihren Daten sehr verantwortungsbewusst umgehen.  
Auf Anfrage erhalten Sie jederzeit Auskunft über Ihre bei uns 
gespeicherten Daten. Fragen beantwortet Ihnen gerne unser 
Datenschutzbeauftragter. Seine E-Mailadresse lautet 
interflex.datenschutz@allegion.com . 
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